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Sehr geehrte «Anrede_sgh» «Nachname»,

wir informieren Sie heute über Folgendes:

1. Schutzauftrag § 8 a SGB

2. Nichtraucherschutzgesetz

3. Tagesbetreuungsmanager

1. Schutzauftrag § 8 a SGB

Bei den Treffen mit den Kindergartenleiterinnen im Juni hatten wir empfohlen, die eventuell vor-
gelegten Vereinbarungen des Landratsamtes nicht zu unterschreiben. Diese Empfehlung gilt
weiterhin.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat den Kindergärten mittlerweile solche Vereinbarungen vorgelegt.
Wegen letzter Details verhandeln wir momentan mit dem Landratsamt. Sobald die Verhandlun-
gen abgeschlossen sind, werden wir Sie darüber informieren.

Auch der Landkreis Heilbronn hat einen ersten Entwurf einer Vereinbarung vorgelegt. Diese ist
gar nicht akzeptabel. Es werden weitere Gespräche auch zwischen dem Landratsamt und dem
Landesverband stattfinden. Diese Vereinbarungen bitte auf keinen Fall unterschreiben.

Vom Neckar-Odenwald-Kreis liegen uns bisher keine Vereinbarungen oder nähere Informationen
vor.
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2. Nichtraucherschutzgesetz

Zum 01.08.2007 ist in Baden Württemberg das Landes-Nichtraucherschutzgesetz in Kraft getre-
ten. Das Gesetz untersagt das Rauchen in Gebäuden und auf Grundstücken von Kindertages-
einrichtungen unabhängig davon, wer Träger der Einrichtung ist. Das bedeutet, dass mit soforti-
ger Wirkung in allen Kindergärten und auf den Grundstücken das Rauchen untersagt ist.

Sie müssen an allen Eingangstüren auf dieses Rauchverbot hinweisen. Ein Hinweisschild kön-
nen Sie von unserer Homepage herunterladen.

Außerdem bitten wir Sie, sämtliche Mitarbeiter/innen über das Rauchverbot zu informieren und
die Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Ein Informationsblatt liegt bei.

Die Eltern sollten ebenfalls auf das Rauchverbot hingewiesen werden (am Elternabend und mit
Elternbrief). Die Kindergartenleiter/innen sind für die Einhaltung des Rauchverbots verantwort-
lich.

3. Tagesbetreuungsmanager

Der Tagesbetreuungsmanager kann als Nachfolger der Software C & S Bambini nun über das
Portal des Rechenzentrums in Eggenstein genutzt werden. Anders als bei C & S Bambini läuft
dieses Programm jetzt nicht mehr lokal über Ihren Rechner. Eine Installation vor Ort ist somit
nicht mehr erforderlich. Voraussetzung für den Tagesbetreuungsmanager ist lediglich ein DSL-
Internetzugang.

Im Rechenzentrum Eggenstein werden für die zukünftigen Nutzer des Tagesbetreuungsmanager
Schulungen angeboten.

Es entstehen Kosten für:

� Entwicklungsaufwand, einmalig an das Erzb. Ordinariat: 100,00 €
� Softwarebetreuungsvertrag, jährlich an Fa. C & S: 120,00 €
� Hosting, monatlich an das Erzb. Ordinariat:   12,00 €

Bitte teilen Sie uns mit, ob auch Sie Ihre Verwaltungsaufgaben in Zukunft mit dem neuen Tages-
betreuungsmanager erledigen möchten. Interessenten sollten sich bei Frau Back (Tel. Nr.:
0 62 61 / 97 19 - 10 oder info@vst-obrigheim.de) melden.

Dieses Kindergarten-Info ist ein Rundschreiben. Je eine Fertigung hiervon erhalten:

• die Kindergärten (mit Anlage)

• die Kindergartenbeauftragten (ohne Anlage)

• die Pfarrämter (ohne Anlage).

Freundliche Grüße aus Obrigheim

Klaus Muth Ulrike Braasch Nicole Diemer


